Konzeption der integrativen Maßnahmen 

im Bereich des Föz Rellingen

1. Zielgleiche/ nicht -zielgleiche Beschulung in der Regelschule

1.1 zielgleiche Beschulung

Eine zielgleiche Beschulung bedeutet, dass das Kind nach den Anforderungen der Regelschule beschult wird und einen individuellen Nachteilsausgleich und sonderpädagogische Unterstützung entsprechend seiner Behinderung erhält. Dies betrifft in der Regel Kinder mit den Förderschwerpunkten Sprache, Motorik, Sinnesentwicklung und sozial-emotionale Entwicklung. Hier kann auch eine Einzelintegration erfolgen.

1.2 nicht-zielgleiche Beschulung

Diese Beschulung bedeutet, dass das Kind nicht nach den Anforderungen der Regelschule, sondern nach seinem individuellen Förderplan unterrichtet wird. Dabei ist vorher und zwischendurch eine Überprüfung der organisatorischen, personellen und sächlichen Möglichkeiten und der pädagogischen Sinnhaftigkeit der integrativen Beschulung notwendig. Dies betrifft in der Regel Kinder mit den Förderschwerpunkten Lernen und geistige Entwicklung. Dabei ist eine Kombination mit den oben genannten Schwerpunkten möglich. Hier ist eine Einzelintegration meist ausgeschlossen.

2. Stundenzuweisung

Die Stundenzuweisung der Förderschullehrkraft orientiert sich an den Richtlinien des Schulamtes und der aktuellen Situation und wird durch die Schulleitungen in der Koordinierungsrunde anhand der Unterlagen festgelegt.

3. Status der Integrationskinder

Die Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs, der Art des Förderschwerpunktes  und die Möglichkeit der Aufhebung des sonderpädagogischen Förderbedarfs werden laufend geprüft. Grundlage der Überprüfung ist ein Förderplan/Halbjahresbericht/neues Gutachten.

4. Gestaltung des Unterrichts/ Stundenplans

Grundsatz des integrativen Unterrichts ist die wohnortnahe und weitgehend gemeinsame Unterrichtung behinderter und nicht-behinderter Kinder. Dies betrifft alle Formen von Förderschwerpunkten. Dabei sind bauliche und strukturelle Bedingungen nach Möglichkeit zu erfüllen.

4.1. Stundenplangestaltung

In einer Integrationsklasse sollte das Klassenlehrerprinzip so weitgehend wie möglich gelten.

4.2 Doppelbesetzung

Die Doppelbesetzung richtet sich nach den Anforderungen der Integrationskinder und den organisatorischen Möglichkeiten. 
4.3 Stundenermäßigung

Weder Förderschullehrkraft noch Regelschullehrkräfte haben Anspruch auf Stundenerlass wegen integrativer Beschulung. Jede Schule hat aber die Möglichkeit aus ihrem Stundenpool entsprechende Ermäßigungen zu beschließen.

4.4 Vertretung

· Die Förderschullehrkräfte vertreten Regelschullehrkräfte in der Integrationsmaßnahme, nicht in anderen Regelschulklassen.

· Die Regelschullehrkräfte werden nicht bevorzugt zur Vertretung in anderen Klassen herangezogen, sondern möglichst als letzte Wahl.

· Bei längerfristigem Ausfall der Förderschullehrkraft stellt die Förderschule Ersatz im Rahmen der Möglichkeiten, d.h. andere Maßnahmen werden gekürzt bzw. Unterricht der Förderschule gekürzt.

· Bei langfristigem Ausfall wird gemeinsam umstrukturiert.

· Gleiches gilt für längerfristigen und langfristigen Ausfall der Regelschullehrkräfte in integrativen Maßnahmen.

4.5 Aufsichten

Auch Integrationslehrkräfte können für Aufsichten an den Regelschulen eingesetzt werden. Anzahl und Zeitpunkt der Aufsichten richtet sich nach der Stundenzahl in der Regelschule (ab 12 Stunden), dem Beschäftigungsumfang und den weiteren Verpflichtungen (Wechsel zwischen mehreren Standorten).

4.6 Unterrichtsgestaltung

Grundsätzlich hat die gemeinsame Unterrichtung in einem Klassenraum bei differenziertem Lernangebot zum selben Thema Vorrang. Dies gilt für alle Unterrichtsstunden und Förderschwerpunkte. Getrennte Unterrichtung kann notwendig sein.
Der Unterricht soll von Regelschullehrkräften und Förderschullehrkräften gemeinsam geplant bzw. abgesprochen sein, d.h. Themenwahl, Struktur des Themas und Abfolge der benötigten Stunden ist allen bekannt.

Bei nicht doppelt besetzten Stunden berät die Förderschullehrkraft bzw. stellt  entsprechend differenziertes Material zur Verfügung. Doppelt besetzte Stunden werden möglichst auch bzgl. des Ablaufs der Unterrichtsphasen, des Unterrichtsmaterials und der Lehreraktivität bzw. Verantwortlichkeit gemeinsam geplant. Die Planung soll so rechtzeitig erfolgen, dass genügend Zeit zur Erstellung von differenziertem Arbeitsmaterial bleibt.
Die Aufgaben von Unterrichtshelfern werden gemeinsam festgelegt. Unterrichtshelfer erteilen keinen Unterricht. Sie unterstützen lediglich die Teilnahme eines Kindes am Unterricht.

4.6.1 Unterrichtsformen

Als förderlich für die gemeinsame Unterrichtung in Integrationsklassen haben sich folgende Unterrichtsformen erwiesen

· Binnendifferenzierung bei Regelschülern

· informierender Unterrichtseinstieg

· Stationsunterricht

· Projektunterricht

· Werkstattunterricht

Als Unterrichtsprinzipien haben sich

· Ganzheitlichkeit

· Kleinschrittigkeit

· zu Beginn der Eingangsphase in Primar- und Sekundarstufe ein ca. sechswöchiger Kurs `Wahrnehmungsschulung und Einführung in Organisation und Arbeitstechniken an Hand eines fächerübergreifenden Themas´

· späte Einführung der Schreibschrift ( 2. Schulbesuchsjahr)

bewährt.

5. Außerunterrichtliche Aufgaben

5.1 Elternarbeit

Elternabende werden grundsätzlich auch von der Förderschullehrkraft besucht. Elterngespräche werden gemeinsam vorbereitet und von der zuständigen Lehrkraft oder gemeinsam geführt. Bei Einzelintegration richtet sich die Teilnahme nach der Relevanz der Themen.

5.2 Konferenzen

Lehrkräfte des Förderzentrums sind vorrangig zur Teilnahme an Lehrer- und Fachkonferenzen des Förderzentrums verpflichtet. Die Teilnahme an Lk und Fk der Regelschule richtet sich nach dem Thema und den eigenen Bedürfnissen bzw. den Arbeitsschwerpunkten. Die Konferenzleitung der Regelschule kann um Teilnahme nachsuchen. An Klassenkonferenzen nimmt die Integrationslehrkraft teil. Stimmberechtigt sind Förderschullehrkräfte nur in Klassenkonferenzen der Regelschule.
Die Integrationskonferenz ist noch für Klassenlehrkräfte und Förderlehrkräfte von Integrationsklassen sowie die Schulleitungen der beteiligten Schulen obligatorisch. Dies entfällt bei Einzelintegration.

5.3 Schulprogramm/ EVIT
Die Förderschullehrkräfte arbeiten am Schulprogramm des Förderzentrums mit. Bei besonderen Thematiken kann eine Mitarbeit am Schulprogramm der Regelschule möglich sein. ( Förderkonzept).

Eine Mitarbeit an den EVIT- Vorbereitungen erfolgt nur im Rahmen eines EVIT-Termins im Förderzentrum. Unterrichtsbesuche und Gespräche erfolgen dann auch in den Regelschulen. Bei einem EVIT-Besuch der Regelschule wird der Unterricht im Rahmen des Stundenplans oder nach rechtzeitiger Absprache erteilt.

5.4 Ausflüge / Klassenfahrt

Die Förderschullehrkraft begleitet alle Klassen-, Schulausflüge und die Klassenfahrten. Bei Einzelmaßnahmen wird nach der individuellen Notwendigkeit entschieden.

5.5 Arbeitskreis Integration

Die Teilnahme ist freiwillig, aber empfehlenswert.
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